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Er1äuterung

zur 28. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Tim-
mendorfer Strand

für das Gebiet nördlicher Kurparkbereich-Kurmittelhaus

1. AIIgemeines

Der F1ächennutzungsplan der Gemeinde Timmendorfer

Strand wurde mit Erlaß des Innenministers vom

14. 4. 1976, Az. : IX 31 a - 312/2 - 03. 10 genehmigt.

In ihrer Sitzung am beschloß die Gemein-

devertretung der Gemeinde Timmendorfer Strand die

Aufstellung der 28. F1ächennutzungsplanänderung.

Aus dieser Änderung soll die 1. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 18 c entwickelt werden.

2. Ziel und Zweck der F1ächennutzungsplanänderung

M-it der 28. F1 ächennutzungspl anänderung sollen die

planungsrechtli chen Voraussetzungen für den Bau ei-
nes Kurmittelhauses geschaffen werden. Um § 8 (2)

BauGB zu genügen, wird die 28. F1ächennutzungsplan-
änderung erforderlich. Nach Untersuchung alternati-
ver Standorte wurde der nun gewählte Planbereich

aufgrund seiner guten Standortvoraussetzungen aus-

gesucht:

- Das Kurmittelhaus als zentrale Einrichtung des

Kurgebietes in enger Nachbarschaft mit anderen

Kurei nrichtungen

- Seeluft und Seewasser als wichtige therapeutische

Faktoren
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- Ausreichende verkehrliche Anbindung sowohl für

den ruhenden Verkehr als auch für die Anliefe-

rung.

Um den vorgenannten Planungsanforderungen und auch

dem städtebaulichen Charakter des Kurparkbereiches

gerecht zu werden, wurde ein Standort gewählt, der
den Eingriff in den Kurpark minimiert und durch

seine gute verkehrliche (fußläufige) und topogra-

phische Lage einen städtebaulich angemessenen Rah-
men für eine solche traditionelle Kureinrichtung

bi etet.

Geändert wird:

- in Sondergebiet - Kurmittelhaus - eine Teilfläche

einer bislang Grünfläche der Zweckbestimmung

Parkanlage ausgewiesenen Fläche

- in Grünfläche der Zweckbestimmung Parkanlage eine

bislang als Wohnbaufläche ausgewiesene Fläche.

Die Darstellung als Sondergebiet - Kurmittelhaus -

erfolgt, um Fehlentwicklungen auf dem Grundstück

auszuschließen.

3. Erschließung

Die Erschließung des Kurmittelhauses erfolgt fuß-

läufig über die Achse Strandallee, Ehrenmal und

Kurpark. Für den Anlieferverkehr ist eine kleine (3
m breit) Umfahrt im rückwärtigen Bereich vorgese-

hen.
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Ver- und Entsorgun

Die Wasserversorgung ist aus dem vorhandenen Ver-

sorgungsnetz des Zweckverbandes Ostholstein vorzu-
nehmen. Die Behandlung der Abwässer erfolgt in der

bestehenden Kläranlage des gleichen Verbandes, der

auch die Müllabfuhr regelt. In allen Straßen des

Geltungsbereiches sind, soweit nicht vorhanden,

Schmutzwasser-, Regenwasser-, Frischwasser-, Ener-

gie- und Fernsprechleitungen vorgesehen. Die für
die Versorgung des Bebauungsplangebietes mit elek-

frischer Energie notwendigen Versorgungsflächen zur

Errichtung von Transformatorenstationen und sonsti-

gen Versorgungsanlagen werden nach Feststehen des
Leistungsbedarfs von der Schleswag ermittelt und
sind dementsprechend zur Verfügung zu stellen.
Von den vorhandenen Leitungen, Kabeln und Transfor-

matorenstationen der Schleswag sind die Abstände

gem. den VDE-Bestimmungen einzuhalten.

Wasserschutz ebiet

Die Darstellungen liegen nach der Karte des Landes-

amtes für Wasserhaushalt und Küsten Schleswig-Hol-

stein im vorgesehenen Wasserschutzgebiet, und zwar

in der vorläufigen Schutzzone der Brunnen der öf-

fentlichen Trinkwasserversorgung der Gemeinde Tim-

mendorfer Strand. Bei der Lagerung von wasserge-

fährdenden Stoffen ist die Lagerbehälterordnung vom

15. 9. 1970 (GBOB1. Schieswig-Holstein 209) zu beach-

ten.
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